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Verwaltungsgemeinschaft Aiterhofen  
Mitgliedsgemeinden Aiterhofen und Salching 

 

 

 
 

VG Aiterhofen – Straubinger Straße 4 – 94330 Aiterhofen 
 

 
Gemeinde Salching 
In der Verwaltungsgemeinschaft Aiterhofen 
Straubinger Straße 4 
94330 Aiterhofen 

 
 
 
 
Sachbearbeiter/in: Andreas Dorfner 
Tel.: 09421/996911 
Fax: 09421/996935 
email: ordnungsamt@aiterhofen.de 
 
Aktenzeichen: 30-V-1405-2024-001 
 
 
Aiterhofen, 11.03.2024 
 

 
 

Anordnung - dauerhafte Anordnung 
 
Straßenbezeichnung: Kirchstraße, Salching 

 

 
 
Die Verwaltungsgemeinschaft Aiterhofen erlässt als zuständige Straßenverkehrsbehörde gem. §§ 44, 
45 Abs. 1, 1 a - c und 3 StVO i. V. m. Art. 1 und 2 des Gesetztes zum Vollzug der StVO vom 28.04.1978 
(GVBI S. 178) aus Gründen der Sicherheit/Ordnung des Verkehrs für die oben genannten Straßen, 
Wege und Plätze folgende Verkehrsrechtliche 
 

A n o r d n u n g 
 

1. Gemäß Beschluss des Gemeinderats Aiterhofen vom 26.06.2023 wird in der 
 

Kirchstraße, Salching 

Genaue Lage: Haus-Nr. km Straßenklasse 

  Ortsstraße 

 
folgendes angeordnet. 
 

Aufstellung/Entfernung der Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen 

274.1-40 - Beginn einer Tempo 30-Zone - doppelseitig (2 Stück) 

Begründung 
Die Kirchstraße wurde vom Landkreis Straubing-Bogen von einer Kreisstraße zu einer Ortsstraße umgestuft, 
somit wurde festgestellt, dass für die Kirchstraße keine überörtliche Bedeutung mehr vorliegt. Außerdem ist in 
der Kirchstraße die offene Ganztagsbetreuung der Gemeinde Salching und die Gemeindebücherei Salching 
angesiedelt. Aus diesen Gründen wurde die 30 km/h Zone angeordnet. 

 
2. Diese Anordnung wird mit der Aufstellung/Entfernung der Verkehrszeichen und 

Verkehrseinrichtungen wirksam. Die Kostentragung ergibt sich aus § 5 b Abs. 1 und 2 des 
Straßenverkehrsgesetzes.  

 
Verwaltungsgemeinschaft Aiterhofen 

 

 

 

Dorfner  

Bekanntgemacht durch Aushang an 

der Amtstafel und allen Ortstafeln am: 

11.03.2024 

Abgenommen am:  

              Diese Anordnung wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig       

 



Tempo-30-Zone:
Kirchstraße, Schulstraße 
und Fliederweg


